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Keine berufsbildende Einrichtung: Selbständig unterrichtender Lehrer ist nicht von der Gewerbe-
steuer befreit

Private Schulen und andere allgemeinbildende oder berufsbildende Einrichtungen sind von der 
Gewerbesteuer befreit, soweit sie unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistungen 
erbringen. Voraussetzung ist, dass sie entweder als Ersatzschulen anerkannt sind oder auf einen 
Beruf bzw. eine staatliche Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Gewerbesteuerbefreiung nicht für eine 
GmbH gilt, die über ihren alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer als Dozent an einem Fortbil-
dungsinstitut Unterricht erteilt. Der BFH erklärte, dass eine solche GmbH keine berufsbildende 
Einrichtung im Sinne der Befreiungsvorschrift sei.
Im vorliegenden Fall hatte eine GmbH über ihren alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer als 
Dozent an einem Fortbildungsinstitut unterrichtet. Das Institut bot bundesweit die Vorbereitung auf 
IHK-Prüfungen an und setzte hierfür eine Vielzahl von Dozenten auf Honorarbasis ein. Das Finanz-
amt berücksichtigte den Gewinn der GmbH aus dem Unterricht in voller Höhe bei der Festsetzung 
des Gewerbesteuermessbetrags.
Der BFH lehnte eine Steuerfreiheit ebenfalls ab und erklärte, dass die Klägerin durch ihren 
Geschäftsführer zwar Unterricht an einer berufsbildenden Einrichtung im Sinne dieser Vorschrift 
erteilt habe, sie selbst jedoch keine solche Einrichtung gewesen sei. Bei der Auslegung der Gewer-
besteuerbefreiungsvorschrift seien insbesondere deren Rechtsentwicklung und die von ihr früher in 
Bezug genommenen umsatzsteuerlichen Regelungen zu berücksichtigen.
Letztere hätten zunächst nur die Träger privater Schulen und anderer allgemein- oder berufsbilden-
der Einrichtungen begünstigt, nicht aber freie Mitarbeiter, die an diesen Schulen oder ähnlichen 
Bildungseinrichtungen Unterricht erteilten. Soweit die Umsatzsteuerbefreiung in der Folge um 
Unterrichtsleistungen selbständiger Lehrer erweitert wurde, ist dies nach Auffassung des BFH nicht 
auf die gewerbesteuerrechtliche Befreiungsvorschrift übertragbar.
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Spenden statt Rechnung: Steuerfreie Blog-Zuwendungen

Immer mehr digitale Medienprojekte, Blogs oder Plattformen finanzieren sich zumindest teilweise 
über freiwillige Unterstützungszahlungen von Nutzern. Diese Spenden oder Patenschaften werfen 
regelmäßig die Frage auf, ob sie umsatzsteuerlich als Entgelt für eine Leistung oder als nichtsteuer-
bare Zuschüsse zu behandeln sind. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hat hierzu eine 
praxisrelevante Entscheidung getroffen.
Die Klägerin im Urteilsfall betrieb einen journalistischen Online-Blog, der für alle Nutzer kostenlos 
und ohne Registrierung zugänglich war. Der Betrieb sollte durch Werbeeinnahmen sowie den 
Verkauf von E-Books, Büchern und Merchandise-Produkten finanziert werden. Da diese Einnahmen 
zunächst nicht ausreichten, rief die Klägerin ihre Leser zur freiwilligen Unterstützung auf. Einige 
Nutzer leisteten daraufhin einmalige Zuwendungen (Spenden), andere übernahmen sogenannte 
Patenschaften mit jährlich wiederkehrenden Zahlungen. Den Unterstützern wurden keine exklusi-
ven Inhalte, Vorteile oder sonstigen Gegenleistungen gewährt; der Blog blieb für alle Besucher 
vollständig frei zugänglich.
Das Finanzamt sah in den Unterstützungszahlungen steuerpflichtige Entgelte, da es einen Leis-
tungsaustausch zwischen der Blogbetreiberin und den Unterstützern annahm. Das FG folgte dieser 
Auffassung nicht. Es qualifizierte die Zahlungen als nichtsteuerbare (echte) Zuschüsse. Ein steuerba-
rer Umsatz setze einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung voraus, 
einschließlich eines identifizierbaren Leistungsempfängers, eines Rechtsverhältnisses und eines kon-
kreten Vorteils.
Im Besprechungsfall waren die Zahlungen jedoch freiwillig, anonym und ohne vertragliche Bindung. 
Es gab weder einen individuellen Vorteil noch eine Gegenleistungserwartung. Interessant ist, dass 
das FG trotz der Nichtsteuerbarkeit der Einnahmen den vollen Vorsteuerabzug gewährte, da die 
Klägerin ausschließlich wirtschaftlich tätig war, um steuerpflichtige Umsätze, etwa aus Werbung 
oder Buchverkäufen, zu erzielen. Die freiwilligen Zuwendungen dienten nur der Finanzierung dieser 
wirtschaftlichen Tätigkeit, nicht einem eigenständigen ideellen Bereich. Eine Vorsteueraufteilung 
war daher nicht erforderlich.

Hinweis: Das Urteil schafft erste Klarheit für digitale Medienprojekte, die sich über freiwillige Unter-
stützungen finanzieren. Betreiber sollten die aktuelle Rechtsprechung verfolgen, ihre Finanzierungs-
modelle dokumentieren und prüfen, ob bei identifizierbaren Nutzern ein Leistungsaustausch vorlie-
gen könnte.
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Totalgewinnprognose: Wenn das Finanzamt die Gewinnerzielungsabsicht in Frage stellt

Gerade in der Anfangsphase einer Selbständigkeit sind Verluste nichts Ungewöhnliches. Das Finanz-
amt erkennt sie in der Regel in den ersten Jahren auch an. Je länger die Verlustperiode jedoch 
andauert, desto mehr wächst der Verdacht, dass keine Gewinnerzielungsabsicht besteht, sondern 
die Tätigkeit ausgeübt wird, um etwa Steuern zu sparen. Das Finanzamt wird dann zumeist eine 
Totalgewinnprognose von Ihnen anfordern, in der Sie darlegen müssen, dass auf lange Sicht ein 
Überschuss zu erwarten ist. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) musste entscheiden, ob das 
Finanzamt im Streitfall zu Recht die Einkünfte nicht mehr berücksichtigte.
Der Kläger war bis November 2006 als Ministerialbeamter im Bundesdienst beschäftigt. Seit dem 
01.12.2006 erhielt er Versorgungsbezüge und übte eine freiberufliche Tätigkeit aus, ohne Mitarbei-
ter zu beschäftigen. Die beruflich genutzten Räume befanden sich in seiner Mietwohnung. Neben 
der selbständigen Tätigkeit erzielte er Einkünfte aus Kapitalvermögen und Vermietung. Aus der selb-
ständigen Tätigkeit ergaben sich bis 2015 ausschließlich Verluste.
Während die Einkommensteuerbescheide 2006 bis 2014 bestandskräftig wurden, standen die 
Bescheide 2015 bis 2018 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Im Jahr 2021 erkannte das 
Finanzamt die negativen Einkünfte aus der selbständigen Tätigkeit nicht mehr an und änderte die 
Bescheide 2015 bis 2018 rückwirkend.
Die Klage vor dem FG war zulässig, jedoch unbegründet. Der Kläger hat im Betrachtungszeitraum 
2007 bis 2021 aus seiner freiberuflichen Tätigkeit mit Ausnahme von zwei Jahren (2016 und 2021) 
immer hohe Verluste erzielt - durchschnittlich mehr als 12.500 EUR pro Jahr unter Berücksichtigung 
der beiden Jahre mit positiven Einkünften. Gegenmaßnahmen zur Herstellung und Steigerung der 
Rentabilität des Betriebs hatte er nicht ergriffen.
Auch das Ansinnen des Klägers, nur die Jahre ab 2015 in die Prüfung einzubeziehen, blieb erfolglos, 
da keine andere Tätigkeit ausgeübt wurde. Zudem ist der Kläger der Aufforderung des Gerichts, die 
Herkunft und Zusammensetzung seiner Betriebseinnahmen in den Jahren 2007 bis 2015 durch 
Vorlage entsprechender schriftlicher Unterlagen (z.B. Honorarabrechnungen oder Bankkontoauszü-
ge) nachzuweisen, nicht nachgekommen. Dies ging zu seinen Lasten, denn einen Nachweis, dass er 
seit 2015 eine ganz andere Tätigkeit ausgeübt hat, hat der Kläger auch nicht erbracht.
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